
                           
 

         
 
 
 
 
 
 

 

WALDSPIELGRUPPE SCHNOTTWIL 

 

ANMELDUNG WALDSPIELGRUPPE 2026/27 

 

Name und Vorname des Kindes: ……………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: …………………………………….Muttersprache: …………………………………………… 

Allergien/Krankheiten: …………………………………………………………………………………………… 

Name und Vorname Mutter/Vater: ……………………………………………………………………………… 

Handy Mutter: …………………………………..Handy Vater: ………………………………………………… 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Strasse: ………………………………………………PLZ, Ort: ………………………………………………… 

Namen und Alter der Geschwister: …………………………………………………………………………….. 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt. 

Gewünschte Tage bitte nach Prioritäten 1-2 nummerieren. 

 
OPTIONEN 

 
Montag 

 
Dienstag 

 
A 9.00-11.30 h 
 

  

 
B 9.00-13.00 h inkl. Mittagsessen (nur bei genügend Anmeldungen) 
 

  

 

Bemerkungen: …………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                   

Als erziehungsberechtigter Elternteil bin ich mit dem Infoblatt und den Vertragsbedingungen 
einverstanden. 

Datum: ………………………………………………Unterschrift: ……………………………………………… 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich! Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine 

Bestätigung. Bitte lesen Sie das Infoblatt und die Vertragsbedingungen sorgfältig durch und 

senden Sie die Anmeldung unterschrieben an folgende Adresse: 

Kassierin: Andrea Beyeler, Biezwilstrasse 16, 3253 Schnottwil 

Anmeldeschluss: 23. März 2026 

Nach Anmeldeschluss werden die Gruppen möglichst nach Wunsch eingeteilt. Über die Zuteilung 

Ihres Kindes werden Sie nach Ablauf der Anmeldefrist via Mail informiert.  

 



                           
 

         
 
 
 
 
 
 

 

WALDSPIELGRUPPE SCHNOTTWIL 

 

Vertrag 

Unsere Waldspielgruppe findet jeweils am Montag und Dienstag von 9.00-11.30 Uhr oder von 9.00-13.00 Uhr bei jedem Wetter 

und zu jeder Jahreszeit statt, ausser in den offiziellen Schulferien/Feiertagen (vor den Weihnachtsferien/Sommerferien eine 

Woche früher Ferien) des Schulverbandes Bucheggberg. Bei extremen Wetterbedingungen behalten wir uns die Möglichkeit 

vor, abzusagen.  

Die Gruppe besteht aus max. 12 Kindern ab ca. 2,5 Jahren bis zum Kindergartenalter. Die Gruppe wird immer von zwei 

erfahrenen Leiterinnen betreut, sie unterstützen die freien Spielaktivitäten der Kinder und begleiten sie im sozialen Lernfeld. Die 

Waldspielgruppe bietet Raum zum Toben, Klettern, Rutschen, Bauen, Spielen und Ruhen. Die vielseitigen Sinneseindrücke in 

der Natur sind ideale Voraussetzungen für eine gesunde psychische und physische Entwicklung der Vorschulkinder.  

Eintritt  

Der Eintritt in die Spielgruppe erfolgt in der Regel auf Anfang Spielgruppenjahr (nach den Sommerferien). Sofern freie Plätze 

vorhanden sind, ist der Eintritt jederzeit möglich. Bei Interesse kann ein Kind gerne mit einer Begleitperson zur Probe 

(Schnuppern) kommen.  

Austritt/Kündigung  

Eine Kündigung ist schriftlich auf Ende eines Quartals an die Kassierin Andrea Beyeler, Biezwilstrasse 16,3253 Schnottwil  

zu richten. 

1. Quartal Sommer- bis Herbstferien 

2. Quartal Herbst- bis Weihnachtsferien 

3. Quartal Weihnachts- bis Frühlingsferien 

4. Quartal Frühlings- Sommerferien 

 

Versicherung  

Haftpflicht und Unfallversicherung für das Kind ist Sache der Eltern. Die Leiterinnen sind bei der IG Spielgruppen Schweiz 

haftpflichtversichert, haben für alle Fälle eine Notfallapotheke und ein Waldphon (Handy) dabei und sind in erster Hilfe 

ausgebildet.  

Fotos  

Wir erstellen Fotos im Wald für unsere Homepage und die Sozialen Medien. Die Kinder werden immer von hinten oder verpixelt 

abgebildet. Falls Sie keine Aufnahmen von Ihrem Kind wünschen, melden Sie uns dies bitte. 

Kosten 

Einmalige Einschreibegebühr Fr. 30.-- 

Option A 9.00-11.30h Fr. 22.50 

Option B 9.00-13.00h Fr. 38.50 inkl. Mittagsessen. 

 

Die Rechnung wird 4x jährlich gestellt (zu Beginn des Quartals: August, Oktober, Januar, April) gestellt 

Die Kosten sind unabhängig von der Anwesenheit des Kindes innert 30 Tagen zu bezahlen. 

 

 


